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Werner  GlenewinkelDie  Wehrpflicht  liegt  wieder  einmal  inder  Hand  des  VerfassungsgerichtsAnmerkungen  zum  Beschluss  des  VG  Köln  vom  3 .  Dezember  2 008
as  Verwaltungsgericht  (VG)  Köln  ist  derAnsicht,  dass  die  j etzige  Au sge staltung  derWehrpflicht  mit  dem  Grundge setz  (GG)  nicht  ver-einb ar  sei .  E s  hat  de shalb  dem  Bunde sverfassungs-gericht  (BVerfG)  erneut  die  Frage  nach  der  Verfas-sungsmäßigkeit  der  Wehrpflicht  vorgelegt.  NachArt.  1 0 0  GG  muss  das  Bundesverfassungsgerichtdiese  Frage  b e antworten  o der  für  unzulässig  erklä-ren . 1 )  E s  lohnt  sich,  die  Vorgeschichte  diese s  B e-schlusse s  sowie  seine  immense  juristische  B edeu-tung  genauer  zu  b eleuchten,  um  dann  zu  einer  poli-tischen  Einschätzung  zu  gelangen .

Die  Vorgeschichte  des  Vorlagebeschlusses
Ein  1 9 8 2  geb orener  junger  M ann  wird  im  Mai  2 0 02wehrdienstfähig  (T2 )  gemu stert.  Sein  Antrag  aufZurückstellung  im  August  2 0 0 3  wegen  de s  inzwi-schen  b egonnen  Studiums  wird  abgelehnt.  Im  No-vemb er  2 0 0 3  wird  er  zum  Grundwehrdienst  im  Ja-nuar  2 0 04  einb erufen .  Nachdem  sein  Widerspruchzurückgewiesen  worden  ist,  erhebt  er  Klage  vordem  Verwaltungsgericht  Köln .  Er  trägt  vor,  dasssein  Studium  bereits  weitgehend  gefördert  sei  under  auf  einen  Re servelistenplatz  für  die  Kreistags-wahl  seiner  Partei  gewählt  worden  sei .  D as  Verwaltungsgericht  hebt  im  April  2 0 04  denEinberufungsbe scheid  auf,  weil  die  Einb erufungde s  jungen  Mannes  willkürlich  sei .  E s  liege  zwarkeine  Wehrdienstausnahme  nach  §  1 1  Wehrpflicht-

Nach  der  bisherigen  Rechtslage  stünden  in  denkommenden  Jahren  tatsächlich  zwischen  1 4 0 . 0 0 0und  1 8 0 . 0 0 0  junge  Männer  pro  Jahrgang  für  denWehrdienst  zur  Verfügung .  Eine  Einb erufung  nachder  neuen  Rechtslage  durch  das  WPflG  in  der  Fas-sung  der  Änderungen  durch  Art.  2  de s  ZD GÄndGvom  2 7.  September  2 0 04  und  durch  das  Wehr-RÄndG  vom  3 1 .  Juli  2 0 0 8  von  weniger  als  70 . 0 0 0Wehrpflichtigen,  sp äte stens  ab  2 0 1 0  sogar  von  nurno ch  5 7. 5 0 0  Wehrpflichten  im  Jahr,  b edeutet,  dassnicht  einmal  mehr  j eder  zweite  der  jungen  Männer

eines  Geburtsj ahrganges ,  der  nach  der  früherenRechtslage  Wehrdienst  hätte  leisten  können,  zumWehrdienst  herangezogen  werden  wird .Mithin  wird  nach  dem  WPflG  in  der  Fassungvom  1 6 .  Septemb er  2 0 0 8  nicht  einmal  j eder  zweiteWehrpflichtige ,  der  Wehrdienst  leisten  könnte ,zum  Wehrdienst  herangezogen .  Die s  ist  nach  Auf-fassung  der  Kammer  mit  dem  Geb ot  der  staatsbür-gerlichen  Pflichtengleichheit  in  Gestalt  der  Wehr-gerechtigkeit  nicht  vereinb ar.  

(Red .)  Geradezu  hartnäckig  −  ab er  konsequentund  richtig  −  hält  das  Verwaltungsgericht  Kölndaran  fest,  dass  die  Wehrpflicht  nicht  (mehr)mit  der  Verfassung  vereinb ar  ist.  D a  es  darüb erab er  nicht  selb er  entscheiden  darf,  legt  e s  dieseFrage  −  b ereits  zum  wiederholten  M al  −  demBundesverfassungsgericht  zur  Entscheidungvor.  Nach  de ssen  ständiger  Rechtsprechungmuss  die  Wehrpflicht  −  die  kein  zwingendesVerfassungsgeb ot  ist,  sondern  für  den  Ge setzge-b er  lediglich  eine  Option  −  gerecht  und  nichtwillkürlich  durchgeführt  werden .  Diese  Grund-vorau ssetzung  sieht  das  Kölner  Gericht  dadurchnicht  gegeb en,  dass  durch  das  Wehrpflichtge-setz  »ein  so  großer  Teil  von  jungen  Männern  vonder  Dienstleistungspflicht  ausgenommen  wird ,dass  der  Grundsatz  der  Wehrgerechtigkeit  ver-letzt  ist. «  E s  stellt  fe st,  dass  nach  dem  Wehr-pflichtgesetz  j etzt  und  in  Zukunft  »nicht  einmalj eder  zweite  Wehrpflichtige ,  der  Wehrdienstleisten  könnte ,  zum  Wehrdienst  herangezogen«werde ,  was  »mit  dem  Geb ot  der  staatsbürgerli-chen  Pflichtengleichheit  in  Ge stalt  der  Wehrge-rechtigkeit  nicht  vereinb ar«  sei .  Diese s  die  blan-ke  Willkür  ermöglichende  und  organisierendeGe setz  wurde  im  letzten  Jahr  vom  Bunde stag  sob eschlo ssen  mit  den  Stimmen  der  b eiden  Regie-rungsfraktionen .  D as  Verfassungsgericht  hatdie  bisherigen  Vorlageb eschlü sse  aus  Köln  j e-weils  so  lange  nicht  b ehandelt,  bis  sie  »durchZeitablauf«  erledigt  waren;  au sgegangen  warensie  von  Einzelfällen,  in  denen  ein  B etroffener  ge-gen  seine  Einb erufung  geklagt  hatte  -  war  dieseraus  dem  »wehrpflichtigen  Alter  herau sgewach-sen« ,  entfiel  die  Notwendigkeit  der  Klärung  undEntscheidung.

Wehrp
flicht

1 )   Vgl .  dazu  z . B .  den  B e schluss  de s  BVerfG  vom  2 0 . 0 2 . 2 0 0 2  (-  2  BvL5/9 9  -) ,  mit  dem  der  Vorlageb eschlu ss  des  LG  Potsdam  vom1 9 . 0 3 . 1 9 9 9  (2 3  (H)  Ns  72/9 8)  als  unzulässig  abgelehnt  wurde ,weil  die  Verfassungswidrigkeit  der  Wehrpflicht  »nicht  hinrei-chend  dargelegt«  worden  sei .  (D er  B e schluss  de s  BVerfG  ist  veröf-fentlicht  in  4/3 − Fachzeitschrift  zu  KDV,  Wehrdienst  und  Zivil-dienst  2 0 0 2 ,  5 5  ff. ,  der  Vorlageb eschluss  de s  LG-Potsdam  in  4/3  −1 9 9 9 ,  6 1  ff.)
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gesetz  (WPflG)  vor,  die  geltende  Einb erufungspra-xis  verstoße  ab er  gegen  den  Grundsatz  der  Wehr-gerechtigkeit,  weil  nur  noch  j eder  Dritte  und  nichtder  überwiegende  Teil  der  Wehrpflichtigen  einb e-rufen  werde .Die  Wehrverwaltung  legt  gegen  die se s  Urteil  imAugu st  2 0 04  Revision  ein .  Sie  hält  die  im  Urteil  desVerwaltungsgerichts  enthaltenen  statistischen  Er-wägungen  zur  Wehrgerechtigkeit  vielfach  für  un-zutreffend .  Nicht  lediglich  1 5  Prozent  eines  Jahr-gangs  Wehrpflichtiger  würden  zum  Wehrdienstherangezogen,  sondern  2 2  bzw.  2 4  Prozent.  D er  fürdie  Wehrgerechtigkeit  maßgebliche  Prozentsatzliege  deutlich  höher  als  vom  Gericht  b ehauptet.  Jetzt  wird  auch  der  Ge setzgeb er  wach  und  ver-ab schiedet  im  Septemb er  2 0 04  das  2 .  Zivildienstge-setzänderungsgesetz ,  in  dem  die  bisherigen  nur  ad-ministrativ  geregelten  Wehrdienstausnahmen  inArt.  2  zur  Änderung  de s  Wehrpflichtgesetze s  aufge-nommen  werden  und  damit  endlich  dem  verfas-sungsrechtlichen  Gebot  der  Gesetzmäßigkeit  derVerwaltung  genügen .  Am  1 9 .  Januar  2 0 0 5  entscheidet  das  Bunde sver-waltungsgericht  (BVerwG)  zugunsten  der  Wehr-verwaltung  und  hebt  das  Urteil  des  Verwaltungsge-richts  vom  April  2 0 04  auf.  D er  angegriffene  Einb e-rufungsb e scheid  sei  weder  willkürlich,  no ch  ver-stoße  er  gegen  die  Wehrgerechtigkeit.  D as  Bundes-verwaltungsgericht  stellt  fest,  dass  dem  Grundsatzder  Wehrgerechtigkeit  keine  strikten  quantitativenVorgab en  zu  entnehmen  seien . 2 )  D enno ch  wäreWehrgerechtigkeit  nur  gewährleistet,  »wenn  dieZahl  derj enigen,  die  tatsächlich  Wehrdienst  leis-ten,  der  Zahl  derj enigen,  die  nach  Maßgab e  der  B e-stimmungen  des  Wehrpflichtgesetze s  für  denWehrdienst  zur  Verfügung  stehen,  zuminde st  nahekommt. «  (S .  1 5 )  Eine  grundsätzliche  Verletzung  derWehrgerechtigkeit  kann  das  Bunde sverwaltungs-gericht  nicht  erkennen,  und  schließlich  gelte  wei-terhin  der  S atz,  »dass  der  Wehrpflichtige  der  Recht-mäßigkeit  seiner  Einb erufung  nicht  entgegenhal-ten  kann,  dass  andere  zu  Unrecht  nicht  herangezo-gen  werden . «  (S .  2 0)Am  1 5 .  April  2 0 0 5  fasst  die  8 .  Kammer  des  VGKöln  den  B e schluss ,  dem  Bunde sverfassungsge-richt  die  Frage  nach  der  Vereinb arkeit  der  allgemei-nen  Wehrpflicht  mit  dem  GG  vorzulegen . 3 )  E s  istderselb e  Tenor  wie  im  aktuellen  B e schluss  vom0 3 . 1 2 . 2 0 0 8 .  D as  sorgt  für  viel  Aufsehen  und  Unru-he ,  b esonders  in  der  Wehrverwaltung,  ohne  dasssich  am  Verfahren  etwas  ändert.  Die  ZentralstelleKDV  registriert  zunehmende  Anfragen  von  Wehr-und  Zivildienstpflichtigen,  die  anknüpfend  an  dieKölner  Entscheidung  die  Meinung  vertreten,  nunmüsse  die  Wehrpflicht  wegen  der  gerichtlich  fest-gestellten  Ungerechtigkeit  do ch  beendet  werden .

Nach  der  Bundestagswahl  im  Septemb er  2 0 0 5kommt  es  zur  Bildung  der  großen  Ko alition .  ImKo alitionsvertrag  heißt  es  zur  Wehrpflicht :  »DieBunde sregierung  b ekennt  sich  zur  AllgemeinenWehrpflicht.  Die se  Dienstpflicht  ist  nach  wie  vordie  b este  Wehrform .  Sie  b estimmt  Entwicklungund  Selb stverständnis  der  Bundeswehr  und  dientder  Verklammerung  zwischen  Streitkräften  undGesellschaft. « 4)  Im  Herb st  2 0 07  entscheidet  die  SPD  auf  demHamburger  Parteitag,  die  Wehrpflicht  zwar  b eizu-b ehalten,  zwangsweise  Einb erufungen  ab er  auszu-setzen .  In  dem  Parteitagsb eschluss  heißt  es :  »Wirstreb en  an,  zum  Dienst  in  den  Streitkräften  künftignur  no ch  diej enigen  einzub erufen,  die  sich  zuvorb ereit  erklärt  hab en,  den  Dienst  in  der  Bundes-wehr  leisten  zu  wollen . « 5 )  D er  Bundestag  verab schiedet  schließlich  im  Ju-ni  2 0 0 8  das  Wehrrechtsänderungsge setz  2 0 0 8 ,durch  das  die  Verfügb arkeitskriterien  und  Wehr-dienstausnahmen  der  Ge setzesregelung  von  2 0 0 3weiter  B e stand  hab en .  B ei  den  Mu sterungen  wer-den  inzwischen  knapp  die  Hälfte  der  Gemustertenals  »nicht  wehrdienstfähig«  eingestuft.  
Die  juristische  Bedeutung  des  Vorlagebeschlusses

Seit  dem  ersten  Vorlagebe schluss  vom  April  2 0 0 5sind  b ald  vier  Jahre  vergangen .  Juristische  Ent-scheidungen  sind  immer  auch  von  den  Änderun-gen  in  der  S ache  und  in  der  Rechtslage  abhängig .  Soauch  in  diesem  Fall .  D er  Kläger  de s  ersten  Verfahrens  war  Jahrgang1 9 8 2 .  B ereits  im  Laufe  des  Jahre s  2 0 07  hatte  er  dieAltershö chstgrenze  für  die  Einb erufung  üb er-schritten  ( §  5  WPflG) .  D eshalb  haben  die  B eteilig-ten  de s  damaligen  Verwaltungsgerichtsverfahrensdie  Hauptsache  übereinstimmend  für  erledigt  er-klärt.  D amit  hatte  sich  der  Vorlageb eschlu ss  vomApril  2 0 0 5  in  diesem  konkreten  Fall  erledigt ;  dennnun  gab  e s  kein  Verfahren  mehr,  in  dem  e s  auf  dieFrage  nach  der  Verfassungsmäßigkeit  der  Wehr-pflicht  angekommen  wäre .  Konsequenterweisehat  die  8 .  Kammer  des  Verwaltungsgerichts  Köln  indie sem  Verfahren  (8  K  8 5 64/04)  den  Vorlageb e-schluss  an  das  Bundesverfassungsgericht  mit  B e-schluss  vom  1 3 .  Mai  2 0 0 8  aufgehob en . 6)B ö se  Zungen  b ehaupten,  das  Bunde sverfas-sungsgericht  hab e  die se  Situation  vorherge sehenund  seine  Terminplanung  an  diesem  Ereignis  ori-entiert,  um  sich  einer  Entscheidung  in  die ser  diffi-zilen  Frage  zu  entziehen .  Wie  dem  auch  sei  −  dasVerwaltungsgericht  hat  sich  j edenfalls  nicht  vonseiner  sorgfältig  gebildeten  und  au sführlich  b e-gründeten  Meinung  abbringen  lassen .  Im  Septem-
4)   » Gemeinsam  für  D eutschland .  Mit  Mut  und  Menschlichkeit. «  Ko a-litionsvertrag  von  CDU,  C SU  und  SPD ,  1 1 . 1 1 . 2 0 0 55 )   Antrag  A  7  des  Parteivorstands6)   Auskunft  der  Geschäftsstelle  de s  VG  Köln  vom  1 8 . 0 3 . 2 0 0 9F or u m Pazi fi s musF or u m Pazi fi s mus

2 )   vgl .  dazu  Peter  Tob iassen:  D ie  Wehrpflicht  muss  sich  an  der  Wehr-gerechtigkeit  messen  lassen  −  Anmerkungen  zu  den  Entscheidun-gen  de s  Bunde sverwaltungsgerichts  und  des  Verwaltungsge-richts  Köln;  in  F or u m Pazi fi s mus  0 6  II/2 0 0 5  S .  3 3  ff.)3)   veröffentlicht  in  F or u m Pazi fi s mus  0 6  II/2 0 0 5  S .  2 8  ff.
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b er  2 0 0 8  erhebt  ein  1 9 89  geb orener  junger  M annKlage  gegen  seinen  Einb erufungsb escheid .  Die8 .  Kammer  des  Verwaltungsgerichts  Köln  mö chtewiederum  der  Klage  stattgeb en  und  den  Einb eru-fungsb escheid  aufheb en,  weil  sie  die  Rechtsgrund-lage ,  also  das  Wehrpflichtgesetz  in  der  aktuellenFassung,  mit  dem  Grundsatz  der  Wehrgerechtig-keit  nach  Art.  3  Ab s .  1  GG  nicht  für  vereinb ar  hält.Sie  gibt  dem  Eilantrag  de s  jungen  Manne s  statt  undsetzt  die  Vollziehung  des  Einrufungsb e scheidesaus .  Sie  mö chte  auch  der  Klage  stattgeb en,  fasst  des-halb  den  hier  zur  Disku ssion  stehenden  B e schlussund  legt  −  konsequenterweise  −  die  Frage  der  Ver-fassungsmäßigkeit  der  Wehrpflicht  erneut  demBundesverfassungsgericht  vor.  D amit  liegt  die  Wehrpflicht  wieder  in  den  Hän-den  des  Bundesverfassungsgerichts .  D ort  hat  sie ,wie  das  Verwaltungsgericht  in  seiner  B egründungsorgfältig  darlegt,  schon  mehrfach  gelegen .  D e s-halb  ist  für  die  Zulässigkeit  die se s  Vorlageschlu ssesentscheidend ,  dass  »tatsächliche  oder  rechtlicheÄnderungen  eingetreten  sind ,  die  die  Grundlageder  früheren  Entscheidungen  b erühren  und  derenÜberprüfung  nahe  legen . «  D as  Verwaltungsgerichtnimmt  vor  allem  auf  drei  Entscheidungen  B ezug.Was  sagen  die  früheren  Entscheidungen  desBundesverfassungsgerichts  zur  Wehrpflicht?  Istsie  bei  diesem  hö chsten  deutschen  Gericht  in  gu-ten  Händen?Am  5 .  Novemb er  1 974  entschied  der  2 .  Senatüb er  einen  Vorlagebe schluss  des  Verwaltungsge-richts  S aarlouis  vom  April  1 970  zu  den  Wehrdienst-ausnahmen  in  §  1 1  WPflG  (BVerfGE  3 8 ,  1 5 4) .  D erLeitsatz  lautet :  »Die  Notwendigkeit,  Wehrgerech-tigkeit  im  Inneren  eb enso  aufrechtzuerhalten  wieVerteidigungsb ereitschaft  de s  grundrechtsgaran-tierenden  Staatswe sens  nach  außen,  fordert  eineenge  und  üb erschaub are ,  normative  Au sge staltungder  Au snahmen  von  der  Wehrpflicht. «  Die sem  Er-fordernis  werde  die  streitige  Norm  aufgrund  einerverfassungskonformen  Auslegung  gerecht  (S .  1 68) .E s  liege  somit  kein  Verstoß  gegen  Art.  3  Ab s .  1  GGvor.  Ein  gewisses  Maß  an  Ungleichheit  sei  j eder  dif-ferenzierenden  Regelung  eigen :  Entscheidend  sei,ob  dab ei  verfassungsrechtliche  Grenzen  der  Wer-tung  von  S achverhalten  durch  den  Ge setzgeb er  b e-achtet  worden  seien .  D as  sei  im  vorliegenden  Fallzu  b ej ahen  (S .  1 67) .  Die  Entscheidung  ist  einstim-mig  ergangen .  Die  Richter  Seuffert  und  Hirsch  ge-b en  eine  abweichende  Meinung  zur  B egründungde sselb en  Ergebnisses  ab  (S .  1 7 1  ff.) .Die  nächste  Entscheidung  (BVerfGE  4 8 ,  1 2 7)  −das  so  genannte  Po stkartenurteil  −  stammt  vom  1 3 .April  1 978 .  Die  1 97 7  von  der  sozial-lib eralen  Ko ali-tion  be schlo ssene  Änderung  von  Wehrpflicht-  undZivildienstge setz  erlaubte  die  schriftliche  Erklä-rung  an  das  Kreiswehrersatzamt,  sich  au s  Gewis-sensgründen  der  B eteiligung  an  j eder  Waffenan-wendung  zwischen  den  Staaten  zu  widersetzenund  de shalb  den  Kriegsdienst  mit  der  Waffe  ver-

weigern  zu  wollen .  Die se  B erechtigung  wurde  mitdem  Antritt  eines  Zivildienste s  o der  einer  alsgleichwertig  anerkannten  Tätigkeit  wirksam .  Die  CDU/C SU-Bunde stagsfraktion  und  einigeCDU-geführte  Lande sregierungen  erhoben  erfolg-reich  Organklage  vor  dem  Bunde sverfassungsge-richt.  D as  Ge setz  wurde  für  grundgesetzwidrigund  nichtig  erklärt.  Die  in  die sem  Zusammenhangrelevanten  Üb erlegungen  au s  der  sehr  langen  undrechtlich  komplizierten  Entscheidung  lauten :−  Auch  eine  Freiwilligenarmee  ist  zur  Sicherungder  militärischen  Landesverteidigung  »verfas-sungsrechtlich  unb edenklich« .  (Leitsatz  1 )−  Die  allgemeine  Wehrpflicht  ist  Au sdruck  de sallgemeinen  Gleichheitsgedankens ,  ihre  Durch-führung  steht  unter  der  »Herrschaft  de s  Art.  3  Ab s .1  GG . «  (Leitsatz  2 )−  »Zur  Wahrung  der  staatsbürgerlichen  Gleich-heit  und  Wehrgerechtigkeit  ist  e s  deshalb  auch  vonentscheidender  B edeutung,  dass  die  Einb erufun-gen  nicht  willkürlich  vorgenommen  werden . «(S .  1 62 )Die  Entscheidung  ist  mit  7: 1  Stimmen  ergangen .D er  Richter  Hirsch  hat  in  einem  ausführlichen  ab-weichenden  Votum  b egründet,  we shalb  er  die  ange-griffene  ge setzliche  Neuregelung  für  verfassungskonform  hält  (S .  1 8 5  ff.) .  D er  Staat  werde  ohne  eineGewissensprüfung  nicht  wehrlo s .  Die  allgemeineWehrpflicht  sei  kein  Verfassungsgeb ot,  sondern»nur«  ein  einfach-rechtliche s  Geb ot  und  dürfenicht  mit  dem  Verteidigungsauftrag  der  Verfas-sung  identifiziert  werden .  D as  ergeb e  sich  schondaraus ,  dass  auch  die  Senats-Mehrheit  eine  B erufs-armee  als  Alternative  für  zulässig  halte  (S .  1 87) .  Die  Veröffentlichung  der  abweichenden  Mei-nungen  von  Verfassungsrichtern  macht  klar,  dassdie  Entscheidungen  de s  Gerichts  nicht  »richtig«  imSinne  von  wahr  sein  können,  sondern  dass  siedurch  das  demokratische  Mehrheitsverfahren  alsrichtig  akzeptiert  werden  (müssen) .  D as  ist  ein  b e-deutsamer  Unterschied .  Er  zeigt,  dass  auch  Gegen-meinungen  vernünftig,  vertretb ar  und  verfas-sungsmäßig  sein  können .  Die  dritte  Entscheidung  stammt  vom  2 4 .  April1 9 8 5  und  sie  ist  das  Ergebnis  veränderter  p arteipo-litischer  Konstellationen .  1 9 8 2  wurde  Helmut  Kohldurch  ein  von  der  FDP  unterstützte s  konstruktive sMisstrauensvotum  Bunde skanzler.  Im  Februar1 9 84  trat  das  von  der  neuen  Ko alition  b eschlo sseneKriegsdienstverweigerungsneuordnungsgesetz(KDVNG)  in  Kraft.  Ungediente  Wehrpflichtigesollten  durch  das  Bunde samt  für  den  Zivildienst  an-erkannt  werden .  Für  alle  anderen  Anträge  warenweiterhin  Prüfungsausschüsse  und  -kammern  zu-ständig.  D er  Zivildienst  dauerte  um  ein  Drittel  län-ger  als  der  Grundwehrdienst.  Im  Gesetzentwurfder  SPD  sollte  der  Zivildienst  vier  Monate  länger  alsder  Grundwehrdienst  dauern .  Die smal  war  es  die  SPD-Bunde stagsfraktion  miteinigen  SPD-regierten  Ländern,  die  das  Bunde sver-
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fassungsgericht  anrief.  D as  Gericht   erklärte  dasKDVNG  im  We sentlichen  als  mit  dem  GG  vereinb arund  b erief  sich  ausdrücklich  auf  die  Entscheidungvon  1 978  (BVerfGE  69 ,  1 ) .  Auf  die  skandalö seRechtfertigung  de s  Verstoßes  gegen  die  eindeutigeVorschrift  des  Art.  1 2 a  Ab s .  2  S atz  2  GG,  wonach  dieD auer  de s  Ersatzdienstes  die  D auer  des  Wehrdiens-te s  nicht  üb ersteigen  darf,  soll  hier  nicht  no ch  ein-mal  eingegangen  werden  (vgl .  dazu  das  abweichen-de  Votum  der  b eiden  Richter,  Seite  6 6  ff.) .In  der  Wehrpflichtfrage  stellt  das  Bundesverfas-sungsgericht  fest :  »Au s  dem  Verfassungsgeb ot  derstaatsbürgerlichen  Pflichtengleichheit  in  Gestaltder  Wehrgerechtigkeit  ergibt  sich  somit  die  Ver-pflichtung  des  Gesetzgeb ers,  Vorsorge  zu  treffen,dass  nur  derj enige  von  der  Erfüllung  der  Wehr-pflicht  als  einer  gemeinschaftsb ezogenen  Pflichthohen  Range s  freigestellt  wird ,  der  nach  Art.  4  Ab s .3  S atz  1  eine  Gewissensentscheidung  gegen  denKriegsdienst  mit  der  Waffe  getroffen  hat. «  (S .  2 4)Auch  zu  die ser  Entscheidung  gibt  es  zwei  abwei-chende  Voten .  Zum  einen  formulieren  die  RichterM ahrenholz  und  B ö ckenförde  eine  abweichendeMeinung  zu  drei  Aspekten  der  Entscheidung,  diesie  ansonsten  ab er  mittragen .  E s  geht  dab ei  um  sehrgrundsätzliche  verfassungstheoretisch-dogmati-sche  Fragen,  auf  die  hier  nicht  eingegangen  wer-den  muss .  Zum  anderen  kritisiert  der  Richter  M ah-renholz  die  Zu ständigkeit  des  Bundesverteidi-gungsministers  für  die  KDV-Ausschüsse  und  -Kam-mern  und  sein  Recht  zur  Ernennung  der  Vorsitzen-den  (Seite  8 7  ff.) .
Politische  Einschätzung

Ist  damit  die  Wehrgerechtigkeit  b eim  Bunde sver-fassungsgericht  in  guten  Händen?Die  kurze  Analyse  der  Entscheidungen  zeigt,dass  das  Gericht  glücklicherweise  kein  einheitli-cher  Meinungsblo ck  ist,  und  dass  sich  die  Verfas-sungsrechtsprechung  auch  weiterentwickelt  undverändert.  E s  hat  sich  herausgestellt,  dass  die  meis-ten  VerfassungsrichterInnen  sich  nicht  von  p artei-politischen  Interessen  instrumentalisieren  lassenund  üb erwiegend  unabhängig  entscheiden .  Inso-fern  kann  man  von  »guten  Händen«  sprechen,  alssie  ihr  juristisch-metho disches  Handwerk  verste-hen  und  »Kunstfehler«  −  wie  die  Missachtung  de sWortlauts  in  Art.  1 2 a  GG  −  recht  selten  sind .  Aller-dings  darf  nicht  vergessen  werden,  dass  das  Bun-desverfassungsgericht  nur  auf  Antrag  tätig  wird .  In  die sem  Fall  hat  das  Verwaltungsgericht  Kölndie  Frage  in  seine  Hände  gelegt,  weil  der  Ge setzge-ber  die  Warnzeichen  nicht  erkannt  hat.  Er  hat  sichmit  formalen  Korrekturen  zufrieden  gegeb en,  woernsthafte  Diskussionen  üb er  Verfassungsgeboteund  Verfassungsgrenzen  hätten  geführt  werdenmüssen .  Er  hat  die  B edeutung  einer  dauerhaftenVerletzung  staatsbürgerlicher  Pflichtengleichheitignoriert  und  versucht,  die  offensichtlichsten  Un-

gereimtheiten  durch  das  Mittel  der  Au smusterungzu  vertuschen .  E s  wäre  schön,  wenn  mit  solchenÜb erlegungen  ein  eindeutig  »Schuldiger«  ausge-macht  werden  könnte .  Ab er  Vorsicht :  D er  Ge setz-geb er  setzt  sich  au s  den  Vertretern  der  politischenParteien  im  Parlament  zu sammen .  Vier  von  fünfFraktionen  im  Parlament  sind  für  die  Ab schaffungder  Wehrpflicht  in  der  j etzt  geltenden  Form .  Wiesoalso  verab schiedet  der  Ge setzgeb er  im  Herb st  vori-gen  Jahre s  Gesetze sänderungen,  die  dasVerwaltungsgericht  Köln  als  mit  dem  Geb ot  derstaatsbürgerlichen  Pflichtengleichheit  in  Gestaltder  Wehrgerechtigkeit  für  nicht  vereinb ar  hält?So  be sehen  ist  die  Wehrpflicht  auch  b eim  gegen-wärtigen  Gesetzgeber  nicht  gut  aufgehoben .  Viel-leicht  ist  er  ganz  froh,  dass  das  Verfassungsgerichtj etzt  eine  Entscheidung  treffen  muss ,  für  die  er  alsGesetzgeb er  wieder  einmal  keine  Verantwortungübernehmen  muss ,  sondern  auf  der  p arteipoliti-schen  Eb ene  den  Gegner  mit  leeren  Worten  b ewer-fen  kann . 7)Wo  bleib en  die  »guten  Hände« ?  E s  bleibt  die  B e-sinnung  auf  das  demokratische  Grundprinzip :  AlleStaatsgewalt  geht  vom  Volke  aus  und  in  die sem  Jahrführt  sie  zu  zahlreichen  Wahlen .  Also  nehmen  wirdie  Frage  der  Wehrpflicht  auch  in  die  eigene  Handund  konfrontieren  die  KandidatInnen  zur  Bundes-tagswahl  mit  dieser  Frage :  Wie  hältst  du  e s  mit  derWehrpflicht  und  der  Wehrgerechtigkeit?  Wofürwirst  du  dich  in  Fragen  von  Krieg  und  Frieden  ein-setzen  und  wofür  nicht?  Verfassungsfragen  sind  auch  Machtfragen .  Unddie  Entscheidung  üb er  die  Wehrpflicht  ist  nichtnur  p arteipolitisch  von  B edeutung,  sondern  aucheine  ge sellschaftliche  Frage .  Mit  ihr  wird  ein  Stückweit  darüb er  entschieden,  ob  e s  einen  »Vorrang  fürzivil«  geb en  wird  o der  die  militärisch-industriellenIntere ssen  die  gesellschaftspolitische  Entwicklungb e stimmen  werden .  D as  Bunde sverfassungsge-richt  ist  sich  der  Brisanz  der  zu  treffenden  Entschei-dung  voll  b ewusst :  »Die  gegenwärtige  öffentlicheDiskussion  für  und  wider  die  allgemeine  Wehr-pflicht  zeigt  sehr  deutlich,  dass  eine  komplexe  poli-tische  Entscheidung  in  Rede  steht  . . . ,  die  auf  we-sentliche  B ereiche  de s  staatlichen  und  gesell-schaftlichen  Leb ens  einwirkt. « 8)  Die  Vorlage  für  die-sen  Entscheidungsdruck  verdanken  wir  der  kom-petenten  B eharrlichkeit  de s  VG  Köln .
Dr.  Werner Glenewinkel ist Vorsitzender der Zen t-ralstelle KDV.
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flicht7)   Ein  aktuelles  B eispiel,  d as  dieses  p arteipolitische  Taktieren  zwi-schen  den  Gewalten  verdeutlicht  verdeutlicht,  spielt  sich  geradein  diesen  Tagen  ab :  D as  BVerfG  (Urteil  vom  2 0 . 1 2 . 2 0 07,  Az .  -  2  BvR2 4 3 3/0 4  -,  -  2  BvR  2 4 3 4/0 4  -)  hat  die  Einrichtung  der  Job centernach  der  Hartz-IV-Reform  als  eine  nach  der  Verfassung  unzulässi-ge  Mischverwaltung  für  unzulässig  erklärt  und  dem  Gesetzgeb ereine  Frist  zur  Änderung  bis  2 0 1 0  ge setzt.  D ie  CDU/C SU/SPD-Ko a-lition  hat  sich  im  M ärz  2 0 0 9  nicht  auf  eine  Reform  einigen  kön-nen .  Die  Folge  wird  ein  für  alle  B eteiligten  −  insbe sondere  die  Ver-waltungsmitarb eitInnen  −  unerträglicher  Schweb ezustand  sein,dessen  fristgerechte  politisch-legislative  B ewältigung  mehr  alsfraglich  scheint.8)   Siehe  Fußnote  1


